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Im Kanton Basel-Stadt sank der Leerwohnungsbestand während der vergangenen 10 Jahren 
stetig und erreichte gemäss Statistik vom 14. August 2014 den Tiefstand von 245 
Wohnungen oder rund 2 Promille aller Wohnungen. Ein Jahr zuvor waren es noch 361 
Wohnungen oder 3 Promille. Auch im Kanton Basel-Landschaft waren nur noch 427 
Wohnungen leer, das heisst 3 Promille aller Wohnungen. 

Der minime Leerwohnungsbestand ist vor allem für Haushalte bis weit  in den Mittelstand 
bedrohlich, die jetzt zur Suche einer Wohnung gezwungen sind. Diese sind der Gefahr 
ausgesetzt, nach dem Auszugstermin ohne jede Wohnung dazustehen, oder eine 
übermässig teure Wohnung, oftmals mit Konsequenzen der Verschuldung, beziehen zu 
müssen. Besonders hart ist die Situation für Haushalte mit unsicheren Einkommen oder mit 
Schuldeneinträgen im Betreibungsregister, ebenso auch für Beziehende von Sozialhilfe. Für 
behinderte und betagte Menschen wird die Wohnungssuche erschwert durch den Bedarf 
nach einer hindernisfreien Wohnung. Verteuernd kann sich dabei der Bedarf nach einer 
Wohnung mit Lift auswirken. Bei hochbetagten Menschen wirkt sich die nur noch relativ 
kurze selbständige Wohnperspektive erschwerend aus. 

Diesen Nöten muss in der gegenwärtigen Situation mit besonderen Schritten begegnet 
werden. Neubauprojekte mit massvollen Mietzinsen wirken sich dabei erst für spätere 
Zeiträume erleichternd aus. Notwendig sind zudem Massnahmen, die sich sofort·auswirken. 

In diesem Sinne stelle ich dem Regierungsrat folgende Fragen: 

1. Wie kann erreicht werden, dass möglichst keine Menschen im Zuge von Sanierungen 
und Abbrüchen mit dem kurzfristigen Verlust ihrer Wohnungen oder mit massiven 
Mietzinssteigerungen rechnen müssen? Müssen in diesem Sinne nicht auch die 
Bestimmungen betreffend Abbruch und Zweckentfremdung von Wohnraum gemäss § 
7 und 8 des Wohnraumfördergesetzes, in Kraft seit Juli 2014, wieder verschärft 
werden? 

2. Wie können die Förderbeiträge für energetische Sanierungen in vermehrtem Masse 
auch dafür eingesetzt werden, erhebliche Mietzinsaufschläge im Zuge der an und für 
sich notwendigen energetischen Sanierungen zu vermindern? 

3. Mit § 16 des Wohnraumfördergesetzes wird die Bereitstellung von günstigem 
Wohnraum für besonders benachteiligte Personen vorgesehen. Drängt sich jetzt nicht 
die Ausweitung dieses Personenkreises auf? Wie können Immobilien Basel und 
weitere öffentliche Wohnträger veranlasst werden, für besonders benachteiligte 
Menschen geeignete Wohnungen anzubieten? 

4. Müssen jetzt nicht  Wege gesucht werden, um kurzfristig die Angebote an 
Notwohnungen zu erweitern? Ist es heute noch realistisch, von deren Bewohnenden 
bereits nach 6 Monaten den Bezug einer Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt zu 
erwarten? Sollte jetzt nicht möglichst bald auch die Zusicherung realisiert werden, 
Notwohnungen auch für Alleinstehende anzubieten? 

5. Wie können die Mietzinsbeiträge erweitert werden, damit der Spielraum für die 
Wohnungssuche verbessert werden kann? Solche Beiträge sollten auch für 
alleinstehende Personen erhältlich werden. Bezüglich behinderter und betagter 
Menschen bleibt vor allem die Verbesserung der Mietzinsansätze der 
Ergänzungsleistungen dringend. 

6. Besonders schwierig ist die Wohnungssuche für Beziehende von Sozialhilfe. Die 
Unterstützungsrichtlinien Basel-Stadt setzen dabei, vor allem im Hinblick auf die 
gegenwärtige Engpasssituation, zu enge Grenzen. Ist es realistisch, wenn 
Mietzinsgarantien und Mietzinsdepots nicht übernommen werden. Sollten nicht auch 
die Ansätze der abdeckbaren Mietzinse erhöht werden? Zur Zeit betragen sie ohne 



Nebenkosten (netto): 

- für eine Person 700 Franken 

- zwei Personen 1‘000 Franken 

- Alleinerziehende mit Kind ab 3. Geburtstag bis zum vollenden 16. Lebensjahr 
1‘150 Franken 

- drei Personen 1‘350 Franken 

- vier Personen 1‘600 Franken 

- ab fünf Personen 2‘000 Franken. 
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